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Regeln zur Benutzung des „Mierscher Lieshaus“ 
 
 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
 
Die Öffnungszeiten werden von der asbl Mierscher Lieshaus festgelegt und durch Aushang bekannt 
gegeben. 
 
 
ANMELDUNG 
 
Medien werden nur an Mitglieder entliehen. Tagesbenutzer können die Medien vor Ort konsultieren. 
 
Die Medien können von Mitgliedern entweder entliehen oder vor Ort benutzt werden, einige Medien 
stehen nur in der Präsenz-Bibliothek (nicht für den Verleih zugelassen) zur Verfügung.  
 
Nach Vorlegen eines Identitätsnachweises und Entrichten der Gebühr wird eine Mitgliedskarte ausgestellt.  
Minderjährige brauchen eine elterliche Erlaubnis. 
 
 
MITGLIEDSBEITRAG 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag (vom 1. Januar bis 31. Dezember des laufenden Jahres) beträgt:  
 
Einzel-/Familienkarte 2006:  6,00 €:    
Einzel-/Familienkarte ab 2007: 10,00 €  
Ersatzausweis/Zusatzausweis:    2,00 € 
Tageskarte:  1,00 € 
 
Im jährlichen Mitgliedsbeitrag ist eine Gratisstunde Internetzugang pro Tag enthalten. Jede weitere Stunde 
wird mit 0,50 € / Stunde in Rechnung gestellt. 
 
Im Mierscher Lieshaus steht ein Farbkopierer zur Verfügung, der gegen Gebühr benutzt werden kann: 
 
Schwarz-weiß Kopie: 0,05 € 
Farbkopie: 0,10 €  
 
 
AUSLEIHE  
 
maximal können 12 Medieneinheiten (Bücher, CDs usw.) pro Ausweis entliehen werden. 
 
Die Bibliotheksbenutzer werden gebeten, die ihnen zur Verfügung gestellten Medien mit Sorgfalt zu 
behandeln. Der Bibliotheksbenutzer darf die Bücher nicht an Dritte weiter verleihen.  
Notizen und Unterstreichungen in Büchern sind zu unterlassen! 
Beschädigungen, Verschmutzung und Verlust von Medien müssen bezahlt bzw. ersetzt werden! 
 
Dem/der Benutzer/In wird der entstandene Schaden in Rechnung gestellt. 
Eltern haften für ihre Kinder. 
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LEIHFRISTEN 
 
3 Wochen ( = 21 Tage) für Bücher 
1 Woche  für  Hörmedien und Zeitschriften 
Verlängerung: 1 Mal,  sofern keine Vorbestellung vorliegt. 
 
 
BENUTZUNG DER RÄUMLICHKEITEN  
 
Taschen und Mäntel sind an der Garderobe abzulegen. 
 
Die Räumlichkeiten der Bibliothek sind als Lese- und Arbeitsräume zu nutzen. Jeder Benutzer muss sich so 
verhalten, dass andere Benutzer nicht gestört werden. Insbesondere in den Räumen der 1. Etage sind laute 
Gespräche zu unterlassen.  
In der 2. Etage steht auf Anfrage ein Konferenz-Raum für Gruppen bis 15 Personen zur Verfügung. 
 
Getränke und Proviant dürfen nur an den Tischen im Eingangsbereich bei der Rezeption konsumiert 
werden. In allen anderen Räumen ist der Verzehr untersagt. 
 
 
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BIBLIOTHEKEN 
 
Falls das Mierscher Lieshaus Medien von anderen Bibliotheken zur Verfügung stellt, (z.B. 
Nationalbibliothek oder Bücherbus), so werden diese zu den gleichen Bedingungen wie die 
hauseigenen Medien verliehen, können jedoch nicht verlängert werden. 
 
 
BEACHTUNG DER BENUTZERREGELN 
 
Die Einhaltung der vorliegenden Regeln ist für alle Benutzer verbindlich. 
Die Mitarbeiter des „Mierscher Lieshaus“ sind befugt, Personen, die sich nicht an die Hausordnung 
halten, aus dem Lieshaus zu entfernen oder ihnen zukünftig den Zutritt zu verweigern. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Mierscher Lieshaus! 


